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Raumnutzungsvereinbarung und Stornobedingungen 
§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die im Angebot genannte Räumlichkeit. 

2. Die Ausstattung richtet sich nach dem Angebot 

3. Der Vermieter übergibt die Räumlichkeit in gereinigtem, einwandfreiem Zustand. 

4. Der Mieter ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Ausstattung pfleglich zu behandeln und 

sie vollständig und unbeschädigt zurückzugeben. 

5. Mit der Annahme des Angebots, gilt die Raumnutzungsvereinbarung als von beiden Parteien ak-

zeptiert. 

 

§ 2 Nutzungszeit 

1. Das Nutzungsverhältnis besteht während des im Angebot genannten Zeitraums 

2. Die Überlassung des Raums erfolgt zur Durchführung der im Angebot genannten Veranstaltung 

 

§ 3 Nutzungsgebühren  

1. Mit den Nutzungsgebühren sind Nebenleistungen wie Reinigung der Räume und Bereitstellung 

der vereinbarten Ausstattung abgegolten.  

2. Zusatzleistungen wie zum Beispiel zusätzliche Ausstattungsgegenstände, die im vertraglichen 

Leistungsumfang nicht enthalten sind, werden nach der jeweils gültigen Preisliste des Vermieters 

abgerechnet, soweit keine abweichende Vereinbarung erfolgt. 

 

§ 4 Pflichten des Mieters 

1. Der Mieter hat für den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen. Er ist für die 

Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften und behördli-

chen Auflagen verantwortlich. Dies gilt auch für die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Anmietung 

geltenden Corona Verordnung 

2. Der Mieter ist nicht berechtigt, die Räume Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu ver-

mieten.  

3. Der Mieter haftet für alle Personen- oder Sachschäden, die er, seine Mitarbeiter / -innen und 

sonstigen Vertragspartnern, sowie Teilnehmende an der Veranstaltung verursachen. Insbeson-

dere haftet er für Schäden an Einrichtungsgegenständen und technische Ausstattung der 

Mieträume, die durch fahrlässigen bzw. unsachgemäßen Umgang entstanden sind.  

 

§ 5 Haftung des Vermieters  
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1. Der Vermieter stellt dem Mieter die Mieträume zum vereinbarten Zeitpunkt in ordnungsgemä-

ßem Zustand zur Verfügung. Sollten offensichtliche Mängel vorliegen, so werden diese vom Ver-

mieter unverzüglich nach Kenntnis beseitigt. 

2. Im Übrigen haftet der Vermieter nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.  

 

§ 6 Kündigung / Stornierung  

1. Stornobedingungen: Die Kündigung/Stornierung muss dem Vermieter schriftlich, mindestens, per 

Mail vorliegen. 

Muss der Auftraggeber (Mieter) - unabhängig von der zugrunde gelegten Ursache - eine Beauf-

tragung stornieren, ist das HubWerk01 e.V. - Partnerunternehmen eingeschlossen - gezwungen 

bis 21 Tage vor geplantem Leistungsdatum (LD) 30% des Auftragswerts (AW); bis 14 Tage vor LD 

40% des AW; bis 7 Tage vor LD 50% des AW sowie 3 Tage vor dem LD 100% des AW in Rechnung 

zu stellen.. 

2. Beide Parteien sind berechtigt, den Nutzungsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes frist-

los zu kündigen. Ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung durch den Vermieter liegt insbe-

sondere vor, wenn der Mieter eine andere als die vereinbarte Veranstaltung durchführen würde 

oder dies zu befürchten ist.  

 

 
 

 

 


